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Erneuerbare Energien:

Anmerkung zur Verwendung:

Dieses Dokument wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Hessischen Landesregierung herausgegeben. Es darf weder von Parteien noch von Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes 
zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Europa- und Kommunalwahlen. Missbräuchlich sind insbesondere eine Verteilung dieser Druckschrift auf Wahlveranstaltungen oder an Informationsständen der 
Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf 
das Dokument nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, wann, auf welchem Weg 
und in welcher Anzahl diese Druckschrift dem Empfänger zugegangen ist. Den Parteien ist es jedoch gestattet, das Dokument zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Sonne scheint,
Wind weht, 
Gemeinde- 
kasse klingelt.

Solar- und Windparks ermöglichen stabile Einnahmen 
zugunsten des Gemeinwohls – zum Beispiel zur För-
derung von Naturschutzprojekten, zur Unterstützung 
von Kitas, Schwimmbädern und Museen oder zur 
Förderung von heimischen Sportvereinen. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, wie Gemeinden in der Nähe 
von Wind- und Solarparks finanziell profitieren kön-

nen und die Einnahmen somit allen zugutekommen: 
von festgelegten Abgaben durch die Betriebsgesell-
schaft der Anlage bis hin zur eigenen Bürgeranlage. 
So profitiert auch die lokale Wirtschaft und die Wert-
schöpfung bleibt vor Ort. Damit gelingt die Energie-
wende – weil alle was davon haben.


